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«Aktuelles aus der Kirchenpflege» aus Sitzung vom 30. September & 
21. Oktober 2025 
 
 
An der Sitzung vom 30. September und dem 21. Oktober 2025 wurden folgende Geschäfte 
durch die Kirchenpflege beraten und verabschiedet. 
 
 

1. Kenntnisnahme Genehmigung 

Mit Eingabe vom 16. September 2025 unterbreitete die evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Illnau-Effretikon die von den Stimmberechtigten in der 
Kirchgemeindeversammlung vom 3. Juni 2025 angenommene Teilrevision der 
Kirchgemeindeordnung vom 1. Juni 2021 dem Kirchenrat zur Genehmigung. Die 
Teilrevision in Art. 11 Abs. 4 beschränkt sich darauf, die Genehmigung des Protokolls 
der Kirchgemeindeversammlung ausdrücklich dieser zuzuweisen. Inhaltlich liegt diese 
Änderung im Rahmen der Gemeindeautonomie.  

Die Kirchenpflege nimmt zur Kenntnis, dass die teilrevidierte Kirchgemeindeordnung 
vom 1. Juni 2021 durch den Kirchenrat genehmigt wurde. 

 

2. Liegenschaft Glärnischstrasse 26, Effretikon, Wiederverkauf 

Die Liegenschaft Glärnischstrasse 26, Kat.-Nr. IE 575, wurde seit vielen Jahren an die 
Herrn Marco und Romano Fäh vermietet, die dort eine betreute Wohngemeinschaft 
betrieben. Die Kirchgemeindeversammlung vom 17. September 2020 beschloss den 
Verkauf der Liegenschaft an Herrn Romano Fäh zum Preis von CHF 1,2 Mio. mit einer 
Gewinnbeteiligung von je 50% bei einem Weiterverkauf innerhalb von 10 Jahren. 

Nach dem frühen Tod des bisherigen Leiters Marco Fäh des «Betreuten Wohnens» wird 
die soziale Einrichtung nicht weitergeführt. Herr Romano Fäh beabsichtigt, die 
Liegenschaft zu veräussern oder alternativ vorerst zu vermieten. Mit Schreiben vom 
September 2025 hat er ein Angebot unterbreitet, wonach die Kirchgemeinde gegen eine 
einmalige Zahlung von CHF 50’000.– auf ihre Gewinnbeteiligungsklausel verzichten soll. 
Der ursprüngliche Vertrag wurde von der Kirchgemeindeversammlung gutgeheissen. Es 
sprechen nachvollziehbare Gründe sowohl für wie auch gegen eine nachträgliche 
Änderung der ursprünglichen Gewinnbeteiligungs-Klausel. Beide vorliegenden Optionen 
sind aus Sicht der Kirchenpflege sachlich vertretbar. Die Kirchenpflege beschliesst, der 
Kirchgemeindeversammlung wird am 25. November 2025 Antrag gestellt über Änderung 
des Kaufvertrag Glärnischstrasse 26, Effretikon auf Grund des schriftlichen Angebots. 

 

3. Genehmigung Traktandenliste Kirchgemeindeversammlung 

Für die anstehende Kirchengemeindeversammlung vom 25. November 2025 wurde die 
Traktandenliste festgelegt. Sie umfasst die Genehmigung der letzten zwei Protokoll der 
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Kirchgemeindeversammlungen, den Heizungsersatz im Zentrum Rebbuck, das Budget 2026 
und die Änderung des Kaufvertrag Glärnischstrasse 26 in Effretikon. 

 

4. Rücktritte Rechnungsprüfungskommission 

Die Kirchenpflege nimmt Kenntnisnahme vom angekündigten Rücktritt aus der 
Rechnungsprüfungskommission von Marianne Isler und Andrea Keller per 30. Juni 2026. 

Wahlen Rechnungsprüfungskommission: Wahlleitende Behörde ist die Kirchenpflege (Art. 167 
Abs. 2 KO in Verbindung mit § 12 Abs. 1 lit. d GPR). Die Wahl der Rechnungs-
prüfungskommission erfolgt in der Kirchgemeindeversammlung gemäss unserer 
Kirchgemeindeordnung (Art.12 h). Diese wird daher in der Kirchgemeindeversammlung vom 
2. Juni 2026 vorgesehen. 

 

 
Für Rückfragen steht Ihnen Patrick Stark gerne zur Verfügung (Tel. 052 343 24 74, 
patrick.stark@refilef.ch). 

Für die Kirchenpflege 

Patrick Stark Rhéa Ehrle 
Präsident Ressort Kommunikation &  
 Mitgliederbeteiligung 


